
Stadt Roding Volizug des Baugesetzbuches (BauGB);
306-6102-105/0 hier Verfahren nach § 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 BauGB

OFFENTLICHE
BEKANNTMACHUNG

a) über die Absicht ( 2 Abs. 1 BauGB)

und

b) über die fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit ( 3 Abs. 1 BauGB)

zur Aufstellung des Bebauungsplanes

Gewerbeqebiet Oberdorf - Robert-Bosch -Strafe West
Nr. 6102-105/0

mit Begrundung und den Anlagen:
1: Eingriffsregelung yam 20.02.2026

2: Spezielle artenschutzrechtliche PrUfung (saP) yam 28.11.2025, Georg Knipfer, Neumarkt
3: Stellungnahme Grundwasser yam 06.02.2024, Anders & Raum, Velden
4: Stellungnahme Grundwasser vom 02.07.2025, Anders & Raum, Velden

5: Schalltechnische Untersuchung vom 02.03.2026, GEO.VER.S.UM, Cham
6: Umweltberichtvom 02.03.2026, GEO.VER.S.UM, Cham

im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit gleichzeitiger Anderung des wirksamen FIä-
chennutzungsplanes Nr. 6100-35 durch Aufstellung des 29. Flachennutzungsplan-Anderungs-

deckblattes Nr. 6100-35/29

Aufstellunqsbeschluss

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.05.202 1 gemaR § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. 8 Abs. 3 so-

wie 30 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6102-105/0 im Parallelverfahren
beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6102-105/0 in der Gemarkung Mitterdorf wird wie
folgt festgelegt (schwarz gestrichelt dargestelit):
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Anlass, Ziele und Zwecke der Planung

Mit der AufsteUung des Bebauungsplanes sollen für die ortsansassige Firma an der Johann -Ettl-
Stralle 7 Erweiterungsmoglichkeiten geschaffen werden. Das Plangebiet schIie1t dabei direkt an
bestehende Gewerbeflächen an.

Gebietsart

Das Plangebiet wird als Industriegebiet (GE) nach § 8 BauNVO ausgewiesen.

Entwicklunq aus dem Flächennutzunqsplan-Anderunqsdeckblatt Nr. 6100-35/29

Der Bebauungsplan wird aus dem in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan-Anderungs-
deckblatt Nr. 6100-35/29 entwickelt.
Dabei wird das Plangebiet, das derzeit als Grünfläche und als IandwirtschaftIiche Fläche darge-
steUt ist, in em Gewerbegebiet (GE) umgewandelt.

Umweltrelevante Belancie, UmweltprUfung mit Umweltbericht und naturschutzrechtlicher
Ausqleich

Pm Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind folgende Gutachten erforderlich:
Umweltbericht

¯ Eingriffsregelung
¯ Schalltechnische Untersuchung
in dem die umweltschutzrechtlichen Belange bewertet und abgearbeitet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass umweltbezogene Informationen verfugbar sind. Der Umweltbe-
richt enthält Informationen und Aussagen zu den Schutzgütern Mensch, Lebensraum von Pflan-
zen und Tieren, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschafts- und Ortsbild sowie Kultur- und
Sachguter.
Gegliedert sind diese Ausführungen jeweils nach den Punkten Bestandsaufnahme und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung.
Zusammenfassung:

Schutzgut Bestand ¯ .. ¯

Beeintrachtigungen Konfliktvermeidungs-
_____________

________________________

malthahmen
Mensch - gro1tenteiIs Iandwirt-

__________________________

- temporare Lãrmbeeinträch- - Festlegung von Lãrm-
schaftliche, teilweise be- tigungen durch Bauphase kontingenten
reits gewerbliche Nutzung - Beeintrachtigungen bewe-
- sUdlich benachbartes gen sich im immissions-

______________

Wohngebiet schutzrechtlichen Rahmen
Lebensraum - geringe Bedeutung auf- - Beseitigung von Lebensräu-

______________________

- Neuer Lebensraum
von Pflanzen grund intensiver Iandwirt- men durch GrUnflächen
und Tieren schaftlicher Nutzung - Inanspruchnahme von Le- - Verwendung von

- Biotop nicht mehr vorhan- bensraumen durch Gewerbe- Pflanzen der potenziell-
_______________

den n utzung natUrJichen Vegetation
Boden - Gley- und Braunerde-Gley - Boden wird kleinflachig ver- - Minimierung versie-

- Pseudogley-Braunerden andert und umgeschichtet geinder Belagsfllachen
und Braunerde-Pseudogley - lokale Bodenverdichtung
- gering verbreitet Pseu- - dauerhafte Versiegelung
dogley aus Sand und ge- - geringe Schadstoffbelastun -

ring verbreitet Uber Sand- gen
_____________

Iehm
Wasser - keine Oberflachengewas-

_________________________

- keine Beeintrachtigungen
____________________

- Minimierung versie-
ser geinder Belagsflachen
- kein für die Trinkwasser- - Verwendung wasser-
versorgung bedeutendes durchiassiger Belage
Gebiet - Regenwasserversicke-
- keine nachteiligen Auswir- rung zur Grundwasser-
kungen auf die Grundwas- neubildung
serneubildung - Regenwassernutzung



Klima und Luft - geringe Bedeutung für die - Abgase von Fahrzeugen - Neupflanzung schat-
Iufthygienische Situation vernachlassigbar tenspendender und
- keine IokaIkIimatischen - Verlust von FreifIchen ver- staubbindender Laub -

Vernderungen zu erwar- nachlassigbar (wegen be- bäume
ten nachbarter grOferer Waldflä- - Nutzung alternativer

chen) Energien
_____________

Landschafts-
________________________

- umgeben von Siedlungs- - keine negative visuelle - art- und standortge-
und Ortsbild raum Fernwirkung rechte Pflege auszufUh-

- von der B85 und der - Beeintrachtigung des Sied- render Pflanzungen
Kreisstralle CHA 29 aus IungsbiIdes durch Baukrane
nicht erkennbar etc. während der Bauphase
- keine Fernwirkungen

______________________

Kultur- und - keine Hinweise auf Bo-
___________________________

- keine Beeintrachtigungen - Meldung zu Tage
Sachguter dendenkmãler

__________________________

kommender Funde

Planunci

Mit der Erstellung und Ausarbeitung des Bebauungsplanes ist die Firma Feldbauer beauftragt.
Für die oben genannten Anlagen 1 bis 6 sind die jeweils dort genannten Fachburos beauftragt.
Die Stadt Roding führt das Bauleitplanverfahren durch.

a) Bekanntmachunq des Aufstellunqsbeschlusses vom 27.05.2021

Der Aufstellungsbeschluss des Stadtrates zum oben genannten Bauleitplanverfahren wird hiermit
gema1 § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

b) Frühzeitiqe Beteiliqung der Offentlichkeit
Der vom Planungsbüro ausgearbeitete Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Begrundung in der
Fassung vom 30.03.2026 und derAnlagen 1 bis 6 in derjeweils angegebenen Fassung

Iiegt nun rn Rahmen der

fruhzeitiqen Beteiliqung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. I BauGB

in derZeitvom 15.04.2026 bis einschlie1Iich 15.05.2026

im Rathaus der Stadt Roding, SchuIstra1e 15, 93426 Roding,
- Stadtbauamt, 2. Obergeschoss - Anschlagtafel im Flur -

während der ailgemeinen Dienststunden (siehe Seite 4) für jedermann öffentlich
zur Einsichtnahme aus.

AufWunsch werden zudem im Stadtbauamt, Zimmer 2.02, Herr Demel, Telefonnr. 09461/9418-
936 die Ziele, Inhalte, Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung anhand des
Vorentwurfes des Bebauungsplanes mit Begründung in der Fassung vorn 30.03.2026 und der
Anlagen 1 bis 6 in derjeweils angegebenen Fassung dargefegt; gleichzeitig st Gelegenheit zur
Erorterung und Au1erung gegeben.

Innerhaib der Auslegungsfrist können zur Planung Anregungen elektronisch, schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadt Roding vorgebracht werden.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Begrundung in der Fassung vom 30.03.2026 und der
Anlagen 1 bis 6 in derjeweils angegebenen Fassung kann ab Beginn derAuslegung auch im In-
ternet unter folgender Adresse
https://qeoportal. bayern.de/bauleitplanunqsportal/
oder
auf der Homepage der Stadt Roding unter:
www.rodinq.de - Menu - Rathaus - Amtstafel
eingesehen werden.
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteifung uber das Ergebnis der Prufung. Wei -
tere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.roding.de/datenschutz.

On'sUblich bekannt gemacht durch STADT RODING
1. VerOffentlichung im Internet . Roding, 31.03.2026
2. Anschlag an den Amtstafe/n
angeschlagen am: 02.04.2026

.

abzunehmen am: 16.05.2026 .

tatsach/ich abgenommen am.......................................
.

,. gcL
R o d i n g II....................... II Alexandra Riedi
Ort, Datum, Unterschrift des Amtsboten Erste Burgermeisterin

Aligemeine Dienststunden:
Mo., Di., Do.: 7:30 - 12:00 Uhr/ Mi., Fr.: 7:30 - 12:30 Uhr/ Mo., Di.: 13:00 - 16:00 Uhr/ Do.: 13:00 - 18:00 Uhr
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